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Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung des SRD e.V.
am 20. Februar 2016

in Berlin

im Hotel “Mit-Mensch”, Ehrlichstraße 48, 10318 Berlin

TOP 1 Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes

TOP 2 Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

TOP 4 Aussprache über die Perspektiven des Verbandes

TOP 5 Neuwahl des Vorstandes

TOP 6 Wahl der Kassenprüfer

TOP 7 Jahresplanung 2016 / Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2016

TOP 8 Sonstiges

Hinweise und Erläuterungen zur Tagesordnung

• Der Jahresbericht des Vorstandes umfasst den Bericht über die Tätigkeit des Vereins und die 
Entwicklung der Finanzen. Zu allen Tagesordnungspunkten findet eine Diskussion statt. Zu den 
TOP 1, 2 u. 3 wird die Diskussion im Rahmen einer Generaldebatte vor der Abstimmung zu TOP 
3 durchgeführt. 

• Unter TOP 4 möchten wir mit Euch vor der anstehenden Neuwahl des Vorstandes aktuelle 
Entwicklungen diskutieren, die maßgeblich die Perspektiven des Verbandes beeinflussen. Aktive 
Mitglieder, die kein ordentliches Mitglieder vertreten, sind trotzdem herzlich eingeladen, sich 
einzubringen.

• Jedes Mitglied kann vom Vorstand bis spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung 
eine Ergänzung der Tagesordnung verlangen. In dringenden Fällen kann die 
Mitgliederversammlung die Tagesordnung auf Antrag mit 2/3-Mehrheit vor Eintritt in die 
Tagesordnung ergänzen. Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderung oder Festsetzung von 
Umlagen sind unzulässig.

Der Vorstand


